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B e k a n n t m a c h u n g 
 
 

über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 
der Ansiedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH Soltau,  

gem. § 33 in Verbindung mit § 36 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung vom 
12. Juli 2018. 

 
 

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 der Ansiedlungs- und Wohnungs-
baugesellschaft mbH Soltau wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRS 
Treuhand GmbH, Nachtigallenweg 6, Hannover, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes geführt, daher wurde mit Datum vom 30. April 2020 ein uneingeschränkter 
Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
Die Gesellschafterversammlung der Ansiedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH 
Soltau hat in ihrer Sitzung am 17. Juni 2020 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 
2019 festgestellt und beschlossen, den nach Steuerabzug ausgewiesenen Jahres-
überschuss nicht an die Gesellschafterin auszuschütten, sondern zur Stärkung der 
Ansiedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH Soltau zu thesaurieren. 
Des Weiteren hat die Gesellschafterversammlung den Aufsichtsrat und die 
Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2019 entlastet. 
 
 
Der Jahresabschluss 2019, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht der Ansiedlungs-  
und Wohnungsbaugesellschaft mbH Soltau sowie der Bestätigungsvermerk liegen vom  
7. Juli  bis einschließlich 15. Juli 2020 zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Soltau, 
Poststr. 12, im Windfang (Eingang Parkplatz Marktstr.) öffentlich aus. 
Auf Verlangen werden Ausfertigungen oder Auszüge gegen Erstattung der Kosten 
gefertigt. 
 
 
Soltau, den 6. Juli 2019 

 
Stadt Soltau 

 
 

gez. Helge Röbbert 
Bürgermeister 

 
 


